
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

Mathias Hochschule Rheine 

Frankenburgstraße 31 

48431 Rheine 

Tel.: +49-05971/42-1171 

Fax: +49-05971/42-1116 

E-Mail info@mhrheine.de 
 

 

 
 
 

 
 
 
 

Weitere Informationen zum Thema Hochschulzugang finden 
Sie auch auf unserer Internetseite 

 
 

www.mhrheine.de 
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Grundsätzlich ist der Hochschulzugang in NRW über 
drei Wege möglich: 
 
Der 1. und 2. Bildungsweg bezieht sich auf die traditionellen 
Hochschulzugangsberechtigungen wie Allgemeine Hochschul-
reife (Abitur), allgemeine sowie fachgebundene Fachhoch-
schulreife. Grundsätzlich ermöglichen diese Abschlüsse den 
Zugang zu den Hochschulen und Universitäten. 
 
 
Das Studium an der Mathias Hochschule Rheine zeichnet sich 
durch die besondere Praxisnähe aus und erwartet in vielen 
Studiengängen als Voraussetzung eine berufliche Qualifizie-
rung.  
 
 
Mit einer Hochschulzugangsberechtigung ohne Berufsausbil-
dung und Berufserfahrungen können folgende Studiengänge 
an der MHR belegt werden: 
 

- Pflege, B.Sc. (dual, primär qualifizierend) 
 
- Clinical Nutrition/ Ernährungsmanagement, B.Sc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Der 3. Bildungsweg entstand mit dem Ziel, beruflich Qualifi-
zierten auch ohne die genannten Hochschulzugangsberechti-
gungen ein Studium zu ermöglichen. 
 
Das Land NRW hat sich auf der Kultusministerkonferenz am 
06.03.2009 für die Öffnung des dritten Bildungsweges ausge-
sprochen. Was unter beruflich Qualifizierten zu verstehen ist 
und wie sie den Hochschulzugang erlangen, ist in den §§2-8 
der Berufsbildungshochschulzugangsverordnung (BBiHZV) 
vom 08.03.2010 festgelegt. In dieser Verordnung werden drei 
Möglichkeiten des Zugangs für beruflich Qualifizierte beschrie-
ben:  
 
a) Beruflich Qualifizierte mit Aufstiegsfortbildung (z.B. Meister-
brief, Lehrkraft für Pflege, Fachkrankenpfleger etc.) sind laut § 
2 BBiHZV grundsätzlich auch ohne Abitur zur Aufnahme aller 
Studienfächer an allen Hochschulen berechtigt.  
 
b) Beruflich Qualifizierte mit mindestens 2jähriger Berufsaus-
bildung und 3jähriger Berufstätigkeit können grundsätzlich den 
Zugang zur Hochschule erhalten, wenn der Studiengang ihrer 
beruflichen Tätigkeit fachlich entspricht. Für Stipendiaten des 
Aufstiegsstipendienprogrammes des Bundes reichen zwei 
Jahre Berufstätigkeit aus. 
 
c) Beruflich Qualifizierten mit dem Wunsch der Aufnahme 
eines fachfremden Studienganges stehen zwei Zugangsmög-
lichkeiten zur Auswahl. Wenn Sie über eine 2 jährige Be-
rufsausbildung und 3 jährige Berufstätigkeit verfügen, können 
Sie entweder eine studiengangsspezifische Zugangsprüfung 
absolvieren oder an einem Probestudium teilnehmen. Die 
Führung eines Familienhaushalts und die Erziehung eines 
minderjährigen Kindes oder die Pflege eines Angehörigen ist 
der beruflichen Tätigkeit gleichgestellt. 
 
 
Jede Hochschule hat die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, 
ob sie diese Hochschulzugänge für beruflich Qualifizierte 
ermöglicht oder nicht.  
 
 

 
 
 
An der Mathias Hochschule in Rheine stehen allen beruflich 
Qualifizierten folgende Bachelor Studiengänge offen: 
 

• Clinical Nutrition/Ernährungsmanagement, B.Sc. 
 
• Physican Assistant, B.Sc. 

 
• Management für Gesundheit und Pflege, B.A. 

 
• Pre Hospital Management, B.Sc. 

 
• Pflege, B.Sc. (dual primär qualifizierend) 

 
 
 
 
Welche weiteren Voraussetzungen für die einzelnen Studien-
gänge erforderlich sind, erfahren Sie in den  
 

• studiengangsspezifischen Flyern 
 

• auf der Homepage der Mathias Hochschule Rheine 

• in einem persönlichen Gespräch. 
 
 
 
 
 
 
 
 


